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STATUTEN DER ~"TL'Ic:l3XM ORGJ>..l'r.tSl\.TIO>ll 

D SIZRVUS - ErNGETRAGENER VF.!RED!" 

1t..rt. l - N'anle =d Si t:z: 

1. Die ehrenamtliche Organisation führt den Namen aSZRVUS- ErNG~TRAGENER VEREIN u; 

in i tal i eni scher Sprache , SBRVUS •· ASSOCI.AZION.E DI VOLO~'T.}..RI.ATO • , in der Folge 

. VEREIN~ genannt, und hat ihren Sitz in Bozen (HZ), J:>luseumstraße, 13. 

Art . 2 - Zweck 

Der Verein ist überparteilich und orientiert sich an den Grund~~erten des 

christlichen Glaubens und der abendländischen Kultur und verfolgt folgende 

Zielsetzungen: 

Unterstützung von sozial schwächeren Personen durch Förderung, Bildung un:i 

Ausbildw1g; 

Einsatz für de.n Schutz und dil? Erh;:~ltuno der MensrhRnrP.r.ht-P.; 

Förderung von Kultur und Kunst; 

Um diese Ziele zu erreichen , kann der Verein verschiedene Initiativen organisieren 

und unterstüt zen und z.B. folgende Tatigkeiten ausüben: 

Durchf\lhrung von Projekten zur Unterstützung, 

hurno.nitärcn Hilfe von cozial e:chwacheren Personen; 

zur Zusammenarbeit, zur 

die Aus\ITahl, Ausbildung und den Einsatz von Freiwilligen, Technikern w1c'.l von 

Personal . auch im Zuge von Zusammenarbeit, welche die Verwirklichung von 

Projekten ermöglichen ; 
die Durchführung von Initiativen, welche die .1-'inanzicrung der l:'rojelcte 

unter.5tü tzen; 

die Teilnahme an Tagungen, Kongressen und anderen Veranstaltungen . welche die 

im vorliegenden Statut festgehaltenen Vereinsziele behandeln; 

die Koordinierung und Organisation von Veranstaltungen, Videoproduktionen unä 
Publikationen im Allgemeinen; 

d.it: Du.rc:hfüh.t:ung von jeglichen weiteren Haßnahmen, wel.che zur :Erreichung d-er 

VPTPins7.iP1P. nn~wP.ndic und nützlich erscheinen. 

Die Vereinigung kann sich im Rahmen ihrer Tätigkeit auf die Mitarbeit von 

Freiwilligen und Zivi l dienstleistern stützen. 

Es ist der Vereinigung verboten, andere Tätigkeiten als die oben beschriebenen 

aus zufUhren, mi t Ausnahme jener Tatigkei ten, die im dii:ek ten Zu~;;d.Irum:~nhang mi L den 

oben beechriebenen stehen. 

Die Vereinigung kann weitecs die eigene T~tigkeit an Personen delegieren, vor al:em 

dann, wenn dies dem Erreichen des Vereinszwecks und den Schutz von sozi a l 
schwächeren und benachteiligten Personen dient. 

Bei der Ausübung der Vere~~st!itigkeit kann der Verein die Aufnahme von Zweigste l len 

und/oder Orgnnisationen bc~chlicecn, damit mic deren Hilfe ~nd Zucamrncnarbcit ocr 

bestmögliche Weg zur Verfolgung der Vereinszwecke erreicht werden kann. ,.....-;:----·- _ 

Art. 3 - Dauer des V6reina 

1. Die Dauer des Vereins ist unbeschränkt . Das Geschäftsjahr ist 
Kalenderjahr_ 
~~ . ~ - Geme~nnützigkeit, Zhrau~t~ichkait und F~ndllzio~~·~ 

1 . l>er VP.rP.in hr.~r P.jnP. soziale Ausrichtuno-. ist auf dem Prinzip der 
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aufgebaut, verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und ist 

nicht auf Erzielung v on Gewinnen ausgerichtet . 

2. Die Mitglieder des Vereins üben die Vereinsämter ehrenamtlich aus. sie erbringen 

sämtliche Leistungen ftir den Verein e hrenamtlich . 

:1. Der Verein finanziert seine Tätigke.i t durch Einnahme n aus eigenen 

Veranstaltungen , Mitgliedsbeitreigen, Spenden und Beitragen von ö ffentlichen oder 

p rivaten Körperschaften sowie aus jedweder weiteren Einnahme, welc he die Aktiva der 

Vereinigung im Sinne der geltenden gesetzlichen Bestimmungen erhöht . All f~llige 

aktive RechnungsüberschUsse dürfen niemal s .:.usgeschtlttet bz".J. verteilt werden , 

son dern nur 7ur Verwirklichung d~r Zielsetzungen c'iF>!'< V~rP.ins eino-esetzt ~1eraen . 

Art. 5 - Mitgli..sd.cu 

1. Mi t glied kann jede physische oder juristische Pers on , unabhangi g -· im Fall einer 

physischen Person- ihres Alters, Geschlechtes oder Staatsbürg erschaft, sein, v;elche 

den Vereinszweck bejaht. 

2. Daa Gesuch um Mitgliedschaft mu~c an den Vereineaueschuss gericht~t werden , der 

über die Aufnahme in den Verein entscheidet . 

.3. Alle Ämter und Funktionen, die im Verein ausgeUht werden, sind grundsätzlich 

e hrenamtlich . Den Mitg liedern kann für ihre T~tigkeit i m Interesse des Vereins für 
genau belegte Spesen ein Ersatz gew&hrt werden, al l erdings nur in dem vom 

Vereinsausschuss f e stgelegten Ausmaß. 

4 . niP M)tg1iP.n~~haft erlischt durch Tod, Austr itt oder Ausschluss des Mi tqliedes. 

Die Erkl~rung des Austrittes , d i e jederzei t erfolgen karu1 , muss d em 

Vereinsausschuss sc1~iftlich mitgeteilt werden . 

5. Der Ausschluss eines Mitgli edes ist vom Vereinsausschuss zu beschließen und 

erfolgt , wenn da5 MlLylleu: 

a) das Statut, die internen Reglem~nt. s nri<>r ni P RP.!>c:h l ii!'>se der Vereinsorgane 

missachtet; 

b) den Ruf oder das Ansehen des Vereins s chadigt; 

c ) wenn der Mitgliedsbeitrag für zwei aufeinander folgende Jahre, trotz erfolgter 

Zahlungsaufforderung, nicht bezahlt wu.1.ue; 

6. Gegen den Ausschluss kann das betreffende Mitglied bP.:im S('hl!=>rll':gF>rir.hr- riP.~ 

Vereins innerhalb von fünfzehn Tagen nach Erhalt des Ausschlussschreibens Einspruch 

erheben . In diesem Fall bleibt der betr effende Ausschussbeschluss bis zur 

Entscheidung ausgesetzt . Das Schiedsger i cht entscheidet endgült ig innerhalb von 

neun z ig Tagen . Otten b leibt der H.echtsweg vor dem ordentl ichen Gericht . 

7. Oeim Ausscheiden ein es Mitgl ied:;, au:; vJelche.rn Grund auch immer, stehen diesem 

oder dessen Erben keinerlei Recht e a uf Rückerstattunq irge n deiner Summe oder 

irgendeines Vermögensanteils des Vereins zu . 

Art. 6 - Rechte und Pflichten der t{itglieder 

1. Den Mitgliedern steht n ach Maßnahme d~eses Statutes ctas a !< tive und pass1ve 

W.:tlü.Lec:ht zu ; s ie haben das Recht, an der 1'/illensbi ldung des Vere ins auch du!"ch 

Stellungnahm.;>n tmn AnrriigP.n ~n die Organe mitzuwir k en. Den MitQliedern steht auch 

das Recht z u , an allen Vorteilen des Ver e i ns teilzuhaben und deren Einrichtungen 

nach den dafü r getroffenen Bes t i mmungen zu benutzen. 

2. Nur volljahrige l1itglieder haben Stimmrecht bei de.r Vollversamml ung, bei 1:1elc~er 

das Statut u !J\1 u ie Ge~<..l•d.fLsorclnung g e:1ehrnig1: u :to g~ander t , sowie d i e liereinsorga;,e 



gewahlt werden . 

3. Di e Mi t glieder haben die Pflicht, die Interess en des Vereins zu wahren und zu 
fürden1, s ich an das Statut und an die Beschlüsse dex Verein.sorgaJ"le zu h e. l ten , 

sowie ;m Iien VersammlongP...n t:P.'ilznnP.hrnen . Die Bntsche i dung aller Streitigkeiten , 

we:!. che sich aus dem Mitgliedschaftsverhaltnis ergeben, können dem Schiedsgericht 

des Vereins überantwortet WE:rden. Offen bleibt j edern Mitglied der Rechtsweg vor dern 

ordentlichen Gericht_ 

Art. 7 - Vereinaorgano 

Die Organe des Vereins sind die Vollversammlung . der Ausschuss , der Präsident , die 

Revisoren und das Schiedsgericht . Die Vereinsorgane bleiben 3 (drei l J ·ahre im Amt . 

}~. 8 - Ordentliche Vollv~roammlung 

1 . Die Vollversamrrliung ist das oberste Organ des Vere i ns, kann in ordentlicher und 
außerordentlicher Sitzung zusammentreten und wird vom Vereinsausschuss e inberufen . 

2 . Die Einberufung erfolgt schriftlich (verschickt auf dem Postwege . per Telefax 

oder E- Mail) oder durch die Presse mindestens acht Tage vor Abhaltung der 

Vo llversammlung mit Bekanntgabe des Datums, des Ortes und der Tagesordnung. 

3. Die ordentliche Vol lversammlung muss mindestens einmal jährlich oder nach Ablauf 

des Geschäftsjahres einberufen werden. Darüber hinaus muss die Vollversammlung auch 

auf Verlangen von mindestens einem Drittel (1 / 3) de1 sl:iuulll.>tLecliL..i.yLt:m Mi Lyl..i.etle :r 

einberufen werden . 

4 . Die Vollversanunlung ist 

s t immberechtigten Mitgliedern 

das oberste Organ und set zt sich aus allen 

des Vereins zusammen . All e Mitgl ieder, d ie den 
Mitgliedsbeitrag fur das laufende Jahr bezahlt 

Vollversammlung über eine Stimme. 
haben, verfügen bei der 

5 . Jedes stimmberechtigte Mitglied kann e:ich durch ein anderes stimrnberecht igtee: 

Mitglied vertreten lassen. Zu diesem Zwecke muss eine schriftliche Vollmacht 

vorgelegt werden. 

Art. 9 - Besch1uasfähigkeit der ordentlichen VollveraammlUDg 

1 . Die Vollversaw~lung ist in erster Einberutung beschlusstahlg, wenn mehr als die 

Hdl f~c der !jtirnll1bc::cchtigtcn Mitglieder anwccc:-1d oder durch bevollmächtigte 

Mitglieder vertreten sind. 

2. In zweiter Einberufung, welche mindestens 30 Hinuten nach der ersten Versammlung 

stat tfinden muss, ist diese unabhängig von der Anzahl der anwesenden 

stimmberechtigten Hitglieder oder Bevollmachtigten beschlussfahig . 

~x~. 10 - zustäod~gko~t d er Vollv~reammlung 

1 . nie \lollvP.rsr~mmlu.na j o;; c z nst:inilig f.iir: 

a) die Wahl des Vereinsausschusses, der Revisoren und des Schiedsgerichtes; 

b) die Genehmigung der Tätigkeitsberichte und der Jahresabschlussrechnung des 
abgelaufenen Tätigkeitsjahres; 

c) Festlegung allgemeiner Richtlinien fur das Ta~igkeicsjahr; 

d) En tscheidungen über alle \•Jeite~en Angelegenbei ten. die nicht. ausdrucklieh in d ie 

zustandigkeit anderer Vereinsorgane fallen. 

A...-t.. 11 - Beschlüsse der Vollversa.mmlung 

1 . Die Vollversamrnlung fasse ihre 
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anwesenden stimmberechtigten Mitglieder einverstanden, kann auch durch Handaufheben 
abgestimmt werden. 

2. Bei Wahlen der Vereinsorgane gilt dieselbe t1ehrheit , wie in Absatz 1 dieses 

Artikels. Es können bis zu 5 vorzugsstimmen fur die Wahl des husschusses, 1 

Vorzugcct:immc für d ie Wahl dar Revisoren und zwei Vor;z:ugss:timmen für die ~Jahl dgs 

Schiedsgerichtes abqeqeben werden. Erhalten zwei oder mehrere Kandjda ten die 

gleiche Anzahl an Stimmen, so wird eine Stichwahl zwischen diesen Kandidaten 

vorgenommen und es gilt jener Kandidat als gewählt, der die meisten Vorzugsstimmen 

erhält. 
~- Bei jeder Vollversamrnl~~g kann der Vereins~usschuss die Vcrt raucncfrage ctellcn 

oder 1/3 der stimmberechtigten Hitglieder einen Misstrauensantrag gegen den 

Vereinsausschuss einbringen. Misstrauensanträge sind nur dann gültig, wenn sie fünf 

Tage vor der Generalversammlung am Vereinssitz schriftlich hinterlegt und v on 1/3 

der stimmberechtigten Mitglieder unterzeichnet werden. 
Sollte die VoJ.lversalnmlung dem Vereinsausschus::; <la::; V~.!\..Lä.uen verweiger1~. muss 

derselbe zurücY.treten. In diesem Falle müssen innerhalb von 60 Tagen Ne'il\\IC\hlen 

abg ehal -;: en v.•erden. 

4. Die Beschlussfassung 

mindestens drei Viertel 

Anwesenden. 

über 

äer 

Statuten~nderungen 

Hitglieder und die 

erfordern die Anwes~mheit 

Zustimmung der Mehrheit 

Art. 12 - Vorsitz und St~~ählor in der Vollvero~lung 

von 

der 

1. Den Vorsitz in der Vollversan~lung führt grundsätzlich der Vereinspräsident Bei 
Ablauf der Amtszeit:, wird ein Versammlungsvorsitzender gewählt. 

2. Die Vollversam!1ÜU.'1.9 wahlt unter den anwesenden, stimmberechtigten Mit~lieder::-1 

drei Stirnmzahler. Die Stimrnzähler teilen das Ergebnis der Wahl dem vorsitzenden 

mit. 

Art. 13 - Außerordentlich& Vollversammluna 

1. Außerordentliche Vollversanunlungen können jederzeit vom Vereinsausschuss oder 

von wenigstens 1/10 aller stimmberechtigten Mitglieder verlangt werden. 1m 

letzteren Fall muss ein schriftlicher und begründeter Antrag aro Vereinss.:.tz 

hinterlegt: werden. Daraufhin hat äer Ausschuss 30 Tage Zeit, die Versamml ung 

einzub~?rufl?.n. F.rfolgr- rl1P.se E:inberufung nicht: fristgerecht. können die 

antragsstellenden Mitglieder 

Vollversammlung schreiten. 

Art. ~4 - Der Vereinsausschuss 

zur Einberufung einer außerordentlichen 

1 . Der Vereinsausschuss ist das vollziehende Oryi:1n c.l~::. V~uün::. U!JU ue::.L~lJL o.u::. 

mindestens drei und höchste~~ neun Mitgliedern und zwar: 

al dem Vereinspräsidenten , der auch den Vorsitz des Ausschusses füh:t ; 

b) dem Vizepräsidenten, der bei Abwesenheit des Präsidenten de~selben in all s einen 

Funktionen und Aufgaben vertritt; 

c ) dem Kassier. 
Art. 15 - Ämterverteilung 

1. Der Ausschuss wählt unter sich den Präsidenten, den Vizepras.identen und den 

Kassier ~~d bestimmt die Aufgabenbereiche der anderen Ausschussmitglieder. Bei den 
'tiahlen sind die im Art. ll , Absatz 1 ~~d 2 v orgesehenen Bestirrunungen anzu"1enden. 

2 . Scheidet. e1n Ausschussr.u.tglied vor Ablau t der Amtsdauer aus. so rucl~t das 



n~chstgewahlte Hitglieä nach . 

Art. ~7 - Unvareinbarkeiten 

~. Die Ämter eines Präsidenten, des Kassiers und des Scrxiftführers sind 

unvereinbar - Der Pr~sident kann auch nicht gleichzeitig loh tglied des Kollegiums der 

Revisoren und des Schiedsgerichtes sein. 

2- Personen, die mit dem Verein in einem Arbeits- oder Dienstleistu..<gsverhäl tnis 

stehen, können nicht Ausschussmitglied sein oder in den Ausschuss gewählt werden ; 

sie können aber auf E.inl<:tdung des Ausschusses HtiL beLaLeuder Stiuufle au d,;,u 

Ausschusssitzungen teilnehrn~n . 

:Art. 18 - Aufge.belll und Br<>schlussfa.e.sung dea Aueschua:aea 

1. Der Ausschuss hat folgende Aufgaben: 

al Ausübung jeglicher Befugnisse zur Erreichung äer Zielsetzung laut Art. 2 dieser 

Satzung, mit Berücksichtigung der z.ustöndigkeiten d ie de::- vvllversammlung 

vorbehalten sind; 

bl Durchführung der von der Vollversammlung erteilten Richtlinien und getroffenen 

Beschlüsse; 

c ) Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern; 

d) Festlegung des j~hrlichen 11i tgliedsbeitrages falls die Vollversammlung solchen 

b~sc.:hl.leßL; 

"!) Erstell una nP.s H;;llsh >'~l tsvornnschl ßgP..s 11nn c'lP.r .TahrP.sßbsr.hl ussrechnung; 

f} \>lahrneh.mung aller weiteren Aufgaben, die ihm diese Satzung überträgt. 

2. Der Ausschuss ist beschlussf~ig, wenn mindestens die Hälfte seiner lti~glieder 

anwesend ist. 

3. Die Beschlusse des A.usschusses werden mi L einfacher Stimmenmetrrhei t gefasst. Bei 

Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 

Art. ~9 - Sitzungen des A~aschusses 

1 . Die Einladungen zu den Sitzungen sind den Mitgliedern mündlich oder schriftli ch 

mindestens 5 Tage vorher mitzuteilen. 

Art. 2 0 - Haftung - Verbindlichkeiten 

1. Der gccamte Vereinsausschuss haftet für die getätigten Rechtsgecchäfte 

qrundsätzlich solidarisch. Bei Beschlussfassungen, die finanzielle Angeleqenheiten 

betreffen, können einze lne Ausschussmi tglieder bei ihrer Gegenstimme oder 

Enthaltung von de:::- Haftung ausdrücklich entbunden werden. Die Haftungsentbindung 

muss in einem schriftlichen Protokoll festgehalten werden. 

Die Ausschussmitglieder haften dem Verein gegenüber nach äen Vo~schriften über den 

A1!frr.=1g (M;;nnat~ - Art. . 1703 ZGB) . 

2. Für Verbindlichkeiten. die durch die den Verein vertretenen Personen eingegangen 

worden sind, können sich Dritte wegen ihrer Ansprücl'le an das Vereinsvermögen 

halten. Für diese Verbindlichkeiten haften persönlich und als Gesamtschuldner auc:h 

die Personen , die im Nan1~n unu fU.c RedlTJung Üt:!S V~r~ins ~JebdJHJ!:!.).. L hi:lben (Art. 38 

ZGB) -

3 . Die Hitglieder und die Vereinsorgane werden bei der Ausübung ihrer Tätigkeit für 

den Verein angemessen und ausgewogen gegen Haftpflicht und gegen Unfall vers;.chcrt . 

Art. 21 - Dar Präsident 

1 . Oer Prasident: vert:ri::.t: den Verein 

lillcat~ BCB. der gecetzlich~ Vertret€or 
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er durch den Vizepräsidenten vertreten. 

A--t. 22 - Revieorsn 

1. Die Zahl de~ Revisoren wird mit drei f estgelegt und d i ese müssen nicht 

Vereinsmitglieder sein. Die Revisoren konnen nicht auch Hitglied de::; 1\.usschus::H~s 

o der dec Schiedsgerichts sein. 

2. Den Revisoren obliegt die Oberprüfung der Jahresabschlussrechnung, sowie die 

Überwachung der Tätigkeit des Ausschusses in finanzieller Hinsicht. Bei der 

jährlich stattfindenden Vollversammlung berichten sie über ihre Tätigkeit. 

?üt. 23 - Das Schiedegericht 

1. Dos Schiedsgericht besteht nus drei Hi tgliedcrn. 

7. . Das Schiedsgericht ist beschlussfähig, wenn alle V.i t glieder aniJJesend sind. Die 

Beschlussfassung erfolgt auf Grund von Art. 12 der Satzungen . 

3. Das Schiedsgericht ist für die Entscheidung aller Streitfälle zu s tandig, die 

sich aus dem Mitgliedschaftsverhältnis ergeben und bei der 1>.uslegung der Satz\tng 

und der Geschaftsordnung entstehen k.Orm~u. 

IJ. . Die Vereinsmitglieder können die Entscheidung aller Streiti[JkP.i ten, ni P. s ir.h Rll~ 

dem Mitgliedschaftsverhältnis ergeben kö~•en, dem Schiedsgericht übertragen . Offen 

bleibt jedem Mitglied der Rechtsweg vor dem ordentlichen Gericht. 

Die Entscheidung des Schiedsgerichtes erfolgt schriftlich und 1,·ird den Betroffenen 

sowie dem vorstand zur Kenn~nis gebracht . 

J•rt. 24. - Vereinsvermögen 

1. Die Einnahmen und die mit diesen Mitteln e:r:worbenen Gegenst/i.nde, bilden das 

gemeinsame Vermögen des Vereins. Das Vereinsvermögen kann weder wäruend des 

Bestehens des Vereins noch bei Auflösung, aus welch~t Grund auch immer, unter den 

Mitgliedern aufgeteilt werden, nocn können die einzelnen Mi1:glieder weder die 

AufteilWJ.g des gemeinsamen Vermögens, noch i m Fulle dco Auctri t t ec, hu;;cchlusccc 

oder bei Auflösung des Vereins. ihren Anteil arn Vereinsvermögen forde~ . 

2. Die dem Verein gehörenden und den Mitgliedern zur Benutzung überlassenen 

Gegenstände, bleiben Eigentum des Vereins . 

3 . Es ist dem Verein untersagt, direkt od.er indirekt Gewin."le. 

Verw~l tw"lgsüberschüsse sowie Rücklagen, Reserven oder l<api talunteile vol l oder o.uch 

n1.1r tP. i lwl?i!"l?, 7.11 VP.TtP..ilP.n . 

4. Die Mittel des Ver eins, sowie etwaige Gewinne oder Vereinsverwaltungsüberschüsse 

rnussen für die Realisierung der sa tzungsgemäßen Z'llecke oder für damit direkt 

verbundene Zielsetzungen verwendet \'lle ::::-den . 

Art. 25 - Auflösung des Vereins 

1. Zur Aut lösung des Vereins und die Zu"~>le.isung des VO?reinsvermooens is t" die 

Zustimmunq von 

erforderlich . 

mindestens drei Viertel der stimmberechtigte n Mitglieder 

2 . Das zum Zeitpunkt 

immer diese er folgt, 

der Auflösung v orhandene Vermögen, aus welchem Grund auch 

muss anderen, nicht gewinnorientierten Organisationen mit. 

gemeinnützigem Charakter übertragen "' erden, 

bestimmt. 

1\.rt. 2 6 - 2intra.g-,.mg ~ .ns La,."'l.de!n•er:zeichnia 

~ofern vom Gesetz n 1cht ander s 

Die Vereinsleitung stellt den Jl.ntrag a n d ; ., Si.ldti roler Landesregierun g für di e 

EinL!:agung in das eigens gesc ha t tene LandesverzelCh..'1::. s de r <::m: e:;amt llch r.a t !ge:: 



Organisationen laut Art. 5 des Landesgesetzes Nr. 11 vorn 1. Juli 1993. 

Art. 27 - Sch.lusebGsti=u.ng 

In allen F~llen, die in diesem Statut oder in der Geschaft:.sordnung nicht vorgesehen 

sind, gelten die einGchlägigcn geeetzlichen Beetimmungen d.as Burger:!.ichen 

Gesetzbuches. 




